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Dietmar Friedhoff und der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/24078 –

Abwasserentsorgung in Vietnam – II –
(Nachfrage zu der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf
Bundestagsdrucksache 19/22281)

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Nach Studium der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der 
Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache 19/22281 ergibt sich für die Fra-
gesteller ein weitergehendes Informationsbedürfnis.

1. Weshalb wurden Kooperationsvorhaben zwischen der Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) und der Gesellschaft für Internationale Zusammen-
arbeit (GIZ) GmbH im Jahr 2012 letztmalig beauftragt (siehe Antwort zu
Frage 1k auf Bundestagsdrucksache 19/22281) (bitte ausführen und be-
gründen)?

Die Kooperationsvorhaben wurden 2012 von einem neuen Format für Pro-
grammvorschläge abgelöst, bei denen Module der technischen Zusammenarbeit 
(TZ) und finanziellen Zusammenarbeit (FZ) zwar nach wie vor gemeinsam ge-
plant wurden, jedoch die anschließenden Prüfmissionen nicht mehr zwingend 
gemeinsam erfolgten. Hierdurch wurde der Aufwand zur Abstimmung einer 
Prüfmission reduziert und konnte die Beauftragung durch das Bundesministeri-
um für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) beschleunigt 
werden.

2. Wie ist der in Frage 1 genannte Sachverhalt insbesondere im Hinblick
auf die Einschätzung der Bundesregierung zu verstehen, wonach die
„Zusammenarbeit von KfW und GIZ GmbH vor Ort und in Deutschland
grundsätzlich eng und vertrauensvoll“ ist (siehe Antwort zu Frage 2 auf
Bundestagsdrucksache 19/22281) (bitte begründen)?

Die letztmalige Beauftragung von Kooperationsvorhaben im Jahr 2012 steht in 
keinem Zusammenhang mit der Einschätzung der Bundesregierung, wonach 
die Zusammenarbeit zwischen den Durchführungsorganisationen grundsätzlich 
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eng und vertrauensvoll ist. Vielmehr hat sich gezeigt, dass formalisierte Koope-
rationsvorhaben aufgrund unterschiedlicher Rahmenbedingungen von FZ und 
TZ (z. B. Herausforderungen bei der zeitlichen Synchronisierung von Bera-
tungsleistungen und Baumaßnahmen mit internationaler Ausschreibung) nur 
unter bestimmten Voraussetzungen positive Synergien erzielen können. Als 
Durchführungsorganisationen des Bundes arbeiten die Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH und die KfW grundsätzlich 
eng und vertrauensvoll zusammen, um die Bundesregierung bei der Verwirkli-
chung ihrer Ziele in der internationalen Zusammenarbeit für nachhaltige Ent-
wicklung zu unterstützen.

 3. Wie werden die Einzelmaßnahmen eines Programms grundsätzlich im 
Rahmen der Zusammenarbeit des Bundesministeriums für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) mit den Durchführungsor-
ganisationen bezeichnet?

Die Umsetzung von Programmen erfolgt in Form von Modulen.

 4. Sind die in der Antwort der Bundesregierung zu Frage 1 auf Bundestags-
drucksache 19/22281 aufgeführten Einzelmaßnahmen des Programms 
„Abwassermanagement in Provinzstädten in Vietnam“ Module?

Die Einzelmaßnahmen sind nach heutiger Definition mit Modulen vergleichbar.

 5. Welche Steuerungsdokumente werden für Einzelmaßnahmen im Rahmen 
eines Programms der Technischen Zusammenarbeit seitens des BMZ und 
der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit erstellt, 
und welche steuerungsrelevanten Informationen werden jeweils doku-
mentiert?

Das zentrale Steuerungsdokument für Module ist der Fortschrittsbericht der 
GIZ über die Durchführung des Moduls. Der Bericht enthält Informationen 
über den Fortschritt der Umsetzung des Moduls im Hinblick auf die geplante 
Zielerreichung, beschreibt wesentliche Aktivitäten, die Veränderungen im In-
terventionsbereich und enthält eine Kostenübersicht.

 6. In welche weiteren Steuerungsebenen gliedert sich eine Einzelmaßnahme 
im Rahmen eines Programms grundsätzlich auf?

Die im Rahmen eines Programms bestehende Steuerungsebene der Einzelmaß-
nahme, der sogenannten Module, gliedert sich des Weiteren in eine Output- und 
Aktivitätenebene.

 7. Ist es der Bundesregierung ihrer Auffassung nach möglich, angesichts 
der Kompetenz- und Funktionsordnung des Grundgesetzes den Kontroll-
maßstab parlamentarischer Kontrolle nach eigenem Ermessen festzule-
gen?

Nein. Mit Blick auf das parlamentarische Fragewesen beantwortet die Bundes-
regierung parlamentarische Anfragen nach den vom Bundesverfassungsgericht 
u. a. in seinen Urteilen BVerfGE 67, 100 (140); 110, 199 (219); 124, 78 (122); 
137, 185 (250) vorgegebenen Kriterien.
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 8. Was sind die Programmziele des Programms „Abwassermanagement in 
Provinzstädten in Vietnam“, und aus welchen Programmindikatoren set-
zen sich die jeweiligen Programmziele zusammen (bitte Indikatoren zu-
ordenbar unter Angabe des qualitativen und quantitativen Zielwerts so-
wie jeweiligen Zeithorizont angeben) (vgl. Antwort zu Frage 1 auf Bun-
destagsdrucksache 19/22281)?

Das Programmziel ist ein Beitrag zur Verbesserung der städtischen Lebensbe-
dingungen durch eine ökonomisch, sozial und ökologisch nachhaltige Nutzung 
der verbesserten Infrastruktur.
Den Zeithorizont bzw. die Laufzeiten der unter dem Programm „Abwasserma-
nagement in Provinzstädten in Vietnam“ zusammengefassten Module und ihre 
jeweiligen Ziele sind den Antworten der Bundesregierung zu den Fragen 1 bis 
1m der Kleinen Anfrage der Fraktion der AfD auf Bundestagsdrucksache 
19/22281 zu entnehmen. Das Programm ist noch nicht abgeschlossen, insofern 
wird im Übrigen verwiesen auf die Vorbemerkung der Bundesregierung in der 
Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion der AfD auf Bundestagsdruck-
sache 19/21800.

 9. Zu welchen Programmindikatoren zielen die in der Antwort zu Frage 1 
auf Bundestagsdrucksache 19/22281 aufgeführten Einzelmaßnahmen je-
weils ab?

Es wird auf die Antwort zu Frage 8 verwiesen.

10. Was sind die konkreten Projektziele (Modulziele) der in der Antwort zu 
Frage 1 auf Bundestagsdrucksache 19/22281 aufgeführten Einzelmaß-
nahmen, und aus welchen Projektzielindikatoren (Modulzielindikatoren) 
setzen sich die Projektziele jeweils zusammen (bitte Projektzielindikato-
ren der Projektziele zuordenbar und unter Angabe der Basis-, Ziel- und 
Ist-Werte angeben)?

Bezüglich der Modulziele wird auf die Antwort der Bundesregierung zu den 
Fragen 1 bis 1m der Kleinen Anfrage der Fraktion der AfD auf Bundestags-
drucksache 19/22281 verwiesen. Die zur Beantwortung erforderlichen weiteren 
Informationen finden sich in beigefügter Anlage 1.

11. Wie gestaltete sich die entsprechende Output-Ebene der in der Antwort 
zu Frage 1 auf Bundestagsdrucksache 19/22281 aufgeführten Einzelmaß-
nahmen jeweils, und welche wesentlichen Aktivitäten wurden jeweils 
durchgeführt (bitte Output-Indikatoren nach Basis-, Ziel- und Ist-Wert 
aufschlüsseln)?

Eine Pflicht der Regierung, parlamentarischen Informationswünschen zu ent-
sprechen, besteht in der Regel nicht, wenn die Information zu einem Mitregie-
ren Dritter bei Entscheidungen führen kann, die in der alleinigen Kompetenz 
der Regierung liegen (BVerfGE 124, 78 (125); 137, 185 (234)). Die Kontroll-
kompetenz des Deutschen Bundestages erstreckt sich grundsätzlich nur auf be-
reits abgeschlossene Vorgänge; sie enthält nicht die Befugnis, in laufende Ver-
handlungen und Entscheidungsvorbereitungen einzugreifen (BVerfGE 67, 100, 
Rn. 127 ff.; BVerfGE 137, 185, Rn. 138 ff.).
Da die Outputs zur Zielerreichung beitragen, ist eine parlamentarische, politi-
sche Kontrolle des Regierungshandelns bzw. der Zielerreichung der Vorhaben 
auch ohne detaillierte Kenntnis der Outputebene bereits abgeschlossener Vorha-
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ben möglich. Dieser Überlegung entspricht, dass parlamentarische Kontrolle 
politische Kontrolle, nicht administrative Überkontrolle ist (BVerfGE 67, 100 
(140)).

12. Welche Ergebnisse wurden jeweils im Rahmen der im Vorfeld durchge-
führten Risikoanalysen der in der Antwort zu Frage 1 auf Bundestags-
drucksache 19/22281 aufgeführten Einzelmaßnahmen festgestellt?

Risikoanalysen kommt ein rein administrativer und kein politischer Charakter 
zu, da sie Bereiche bestimmen, auf die bei der Durchführung der jeweiligen 
Projekte zu achten ist. Es handelt sich um interne Einschätzungen, welche sich 
im Verlauf der Projektdurchführung ändern können. Bei den angefragten Er-
gebnissen handelt es sich daher um Angelegenheiten, an deren parlamentari-
scher Behandlung kein öffentliches Interesse von hinreichendem Gewicht be-
steht. Angelegenheiten, an deren parlamentarischer Behandlung kein öffentli-
ches Interesse von hinreichendem Gewicht besteht, sind vom parlamentari-
schen Untersuchungsrecht ausgeschlossen (vgl. BVerfGE 77, 1 (44)). Dieser 
Maßstab gilt auch für das parlamentarische Fragerecht.
Zugleich ist eine parlamentarische, politische Kontrolle des Regierungshan-
delns auch ohne Kenntnis der verwaltungsinternen Risikoanalysen möglich.

13. Welche Ergebnisse wurden jeweils im Rahmen der durchgeführten 
Problem- und Potentialanalysen der in der Antwort zu Frage 1 auf Bun-
destagsdrucksache 19/22281 aufgeführten Einzelmaßnahmen festge-
stellt?

Problem- und Potentialanalysen sind interne Instrumente der Durchführungsor-
ganisationen, aus deren Ergebnis sich das Modulziel ableitet. Eine parlamenta-
rische, politische Kontrolle des Regierungshandelns bzw. der Zielerreichung 
der Vorhaben ist auch ohne detaillierte Kenntnis der Problem- und Potentiala-
nalysen möglich. Sie sind für die politische Kontrolle daher nicht erforderlich. 
Im Übrigen wird auf die Antworten zu den Fragen 11 und 12 verwiesen.

14. Wie gestaltete sich der Kostenplan der in der Antwort zu Frage 1 auf 
Bundestagsdrucksache 19/22281 aufgeführten Einzelmaßnahmen jeweils 
(bitte Kostenplan zuordenbar nach Einzelmaßnahme und der Kostenarten 
darstellen)?

Eine parlamentarische, politische Kontrolle des Regierungshandelns bzw. der 
Zielerreichung der Vorhaben ist auch ohne detaillierte Kenntnis der Kostenplä-
ne möglich. Sie sind für die politische Kontrolle daher nicht erforderlich. Zur 
Darstellung der Mitteleinsätze wird auf die Antworten der Bundesregierung zu 
den Fragen 8 bis 11 der Kleinen Anfrage der Fraktion der FDP auf Bundestags-
drucksache 19/14520 verwiesen. Im Übrigen wird auf die die Antworten zu den 
Fragen 11 und 12 verwiesen.

15. Welche konkreten Vorgaben machte das BMZ für die Berichterstattung 
über die Kostenentwicklung einer Einzelmaßnahme der Technischen Zu-
sammenarbeit vor der Gemeinsamen Verfahrensreform 2017 (GVR)?

Die Einzelmaßnahmen der technischen Zusammenarbeit mussten jährlich über 
Veränderungen der Kostenplanung berichten. Nach Ende der Laufzeit wurde ei-
ne Schlussrechnung über die Kostenpositionen der Einzelmaßnahme beim Bun-
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desministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
eingereicht.

16. Wurden die in der Antwort zu Frage 1 auf Bundestagsdrucksache
19/22281 aufgeführten Einzelmaßnahmen evaluiert im Sinne einer Pro-
jektevaluation?

Wenn ja, was waren die jeweiligen Ergebnisse und Evaluationskriterien
der Evaluationen (bitte zuordenbar nach Einzelmaßnahme angeben)?

Die KfW hat die Module Nord I und Zentrum (Vinh) ex-post evaluiert. Der Be-
richt einschließlich der Ergebnisse und Evaluationskriterien können unter fol-
gendem Link eingesehen werden:
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Evaluierung/Ergebnisse-und-Publi
kationen/PDF-Dokumente-R-Z/Vietnam_Abwasser_Abfall_2016_D.pdf.
Die übrigen FZ-/TZ-Module wurden bislang nicht evaluiert, sie sind teilweise 
noch nicht abgeschlossen.
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Anlage 1
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